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VERFAHRENSVERMERKE
1.) Aufstellungsbeschluss

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.12.2023 die Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans beschlossen.

2.) Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
erfolgte am 28.03.2024 im Mitteilungsblatt der VG, Nr. 13.

3.) Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit
Die frühzeitige Unterrichtung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgten am 28.03.2024 im
Mitteilungsblatt der VG, Nr. 13 mit Auslegungsfrist vom 28.03.2024 bis einschließlich 29.04.2024.

4.) Unterrichtung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1
BauGB wurde mit Schreiben vom 27.03.2024 durchgeführt.

5.) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen und Beschluss über die Öffentliche Auslegung
des Flächennutzungsplanentwurfes
Der Verbandsgemeinderat hat am 26.03.2025 nach Erörterung und Abwägung einen Beschluss
über die eingegangenen Stellungnahmen gefasst und die Annahme des Planentwurfs zur 
Öffentlichen Auslegung beschlossen.

6.) Bekanntmachung der Offenlage
Ort und Dauer der Offenlage des Planentwurfs wurden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB am 01.05.2025
im Mitteilungsblatt der VG, Nr. 18 ortsüblich bekanntgemacht. Die Offenlage erfolgte in der Zeit
vom 09.05.2025 bis einschließlich 10.06.2025.

7.) Öffentliche Auslegung des Planentwurfs sowie Beteiligung der Behörden und Träger
öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2
BauGB wurde mit Schreiben vom 07.05.2025 durchgeführt.

8.) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen
Der Verbandsgemeinderat hat am ..................... nach Erörterung und Abwägung einen Beschluss
über die eingegangenen Stellungnahmen gefasst.

9.) Zustimmung der Ortsgemeinden
Die Zustimmung zum Flächennutzungsplan gem. § 67 Abs. 2 GemO i.V.m. § 202, S2 BauGB
liegt vor. Die nach § 67 Abs. 2, S. 3 GemO erforderliche Mehrheit wurde erreicht.

10.) Feststellungsbeschluss über den Flächennutzungsplan
Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am …………... den endgültigen Beschluss
über den Flächennutzungsplan gefasst.

Verbandsgemeinde Wissen, den ……………..

11.) Vorlage zur Genehmigung
Der Flächennutzungsplan wurde der Kreisverwaltung Altenkirchen mit Schreiben
vom …………… zur Genehmigung vorgelegt.

12.) Ausfertigung
Der Flächennutzungsplan, bestehend aus Planzeichnung und der Begründung mit 
Umweltbericht, stimmt in allen seinen Teilen mit dem Willen des 
Verbandsgemeinderates überein. Das für die Aufstellung vorgeschriebene 
gesetzliche Verfahren wurde eingehalten. Der Flächennutzungsplan wird hiermit 
ausgefertigt.

Verbandsgemeinde Wissen, den ……………...             ___________________________
Bürgermeister

13.) Bekanntmachung
Der Flächennutzungsplan ist am ……………… im Mitteilungsblatt der VG, Nr. ......
bekanntgemacht worden.
Mit dieser Bekanntmachung ist der Flächennutzungsplan in Kraft getreten.

Verbandsgemeinde Wissen, den ……………... ___________________________
Bürgermeister
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PLANZEICHNUNG: 
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S

O

N RECHTSGRUNDLAGEN
- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I

S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)
geändert worden ist.

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I
Nr. 176) geändert worden ist.

- Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist.

- Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist.

- Landesplanungsgesetz (LPlG) vom 10. April 2003 (GVBl. 2003, 41), zuletzt geändert durch § 54
des Gesetzes vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283, 295).

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist.

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist.

- Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (LUVPG) vom 22.12.2015, GVBI S. 516,
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.03.2018 (GVBl. S. 55).

- Landeswaldgesetz (LWaldG) vom 30.11.2000, GVBI. S. 504, zuletzt geändert am 27.03.2020
GVBl. S. 98.

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7
des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist.

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBl. I S. 306).

- Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), das durch Artikel 1
des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 235) geändert worden ist.

- Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998 (GVBl. 1998, S. 365), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 26.11.2024 (GVBl. S. 365).

- Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. 1994, S. 153), zuletzt
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473, 475)

- Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. 2015, S. 283), zuletzt geändert
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287).

- Landeskompensationsverordnung (LKompVO) vom 12.06.2018 zuletzt geändert durch Artikel 87
des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473).

- Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz – LWG) in der Fassung
Bekanntmachung vom 14.07.2015 (GVBl. 2015, S. 127), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 08.04.2022 (GVBl. S. 118).

- Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBl. 1978, S. 159), zuletzt geändert durch
Artikel 22 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473).

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai
2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58) geändert worden ist.

- Bundesfernstraßengesetz (FStrG) vom 28.06.2007 (BGBl. I, S. 1206), das zuletzt durch Artikel 1
des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist.

- Landesstraßengesetz (LStrG) vom 01.08.1977 (GVBl. 1977 S. 273), zuletzt geändert durch
Artikel 68 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473).

- Landesgesetz zur Installation von Solaranlagen (LSolarG) vom 30.09.2021 (GVBl. 2021 S. 550),
letzte berücksichtigte Änderung: §§ 2, 3, 4, 5, 7 und 9 geändert sowie § 4a neu eingefügt durch
Gesetz vom 22.11.2023 (GVBl. S. 367).
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Rechtsgrundlagen 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 

das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden 

ist. 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. 

I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert 

worden ist. 

- Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 

6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist. 

- Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist. 

- Landesplanungsgesetz (LPlG) vom 10. April 2003 (GVBl. 2003, 41), zuletzt geändert durch § 54 des 

Gesetzes vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283, 295). 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 

des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist. 

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 

2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I 

Nr. 323) geändert worden ist.  

- Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (LUVPG) vom 22.12.2015, GVBI S. 516, zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.03.2018 (GVBl. S. 55). 

- Landeswaldgesetz (LWaldG) vom 30.11.2000, GVBI. S. 504, zuletzt geändert am 27.03.2020 GVBl. S. 

98. 

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Ge-

setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist. 

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 

7 des Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBl. I S. 306). 

- Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), das durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 235) geändert worden ist. 

- Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998 (GVBl. 1998, S. 365), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 26.11.2024 (GVBl. S. 365). 

- Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. 1994, S. 153), zuletzt geändert durch 

Artikel 6 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473, 475) 

- Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. 2015, S. 283), zuletzt geändert durch Ar-

tikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287). 

- Landeskompensationsverordnung (LKompVO) vom 12.06.2018 zuletzt geändert durch Artikel 87 des Ge-

setzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473). 

- Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz – LWG) in der Fassung Bekanntmachung 

vom 14.07.2015 (GVBl. 2015, S. 127), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.04.2022 

(GVBl. S. 118). 

- Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBl. 1978, S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 22 

des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473). 

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. 

I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I 

Nr. 58) geändert worden ist. 

- Bundesfernstraßengesetz (FStrG) vom 28.06.2007 (BGBl. I, S. 1206), das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist. 

- Landesstraßengesetz (LStrG) vom 01.08.1977 (GVBl. 1977 S. 273), zuletzt geändert durch Artikel 68 

des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473). 

- Landesgesetz zur Installation von Solaranlagen (LSolarG) vom 30.09.2021 (GVBl. 2021 S. 550), letzte 

berücksichtigte Änderung: §§ 2, 3, 4, 5, 7 und 9 geändert sowie § 4a neu eingefügt durch Gesetz vom 

22.11.2023 (GVBl. S. 367). 
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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die ENERPARC AG beabsichtigt gemeinsam mit der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) die 

Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf ca. 6,94 ha südlich des Siedlungskör-

pers. Ziel ist es, durch die Erzeugung von Solarstrom einen Beitrag zur Energiewende auf 

eine wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Art zu leisten. 

 

Zur Umsetzung des Projektes werden Flächen beansprucht, die im rechtsgültigen Flächen-

nutzungsplan der Verbandsgemeinde Wissen als landwirtschaftliche Flächen dargestellt 

sind. Es wird daher eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich, in deren Zuge 

der Plangebietsbereich als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Solarener-

gie“ dargestellt werden soll. 

 

Verfahrensschritte  

Das Verfahren zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans läuft nach § 1 Abs. 8 BauGB 

in den gleichen Verfahrensschritten ab wie die Verfahren zur Aufstellung aller Bauleitpläne 

nach den §§ 2ff. BauGB. Die vorliegende Fortschreibung des Flächennutzungsplans ist 

auf eine Änderungsfläche beschränkt. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan bleibt in 

seinen Grundzügen unverändert. 

 

Der Rat der Verbandsgemeinde Wissen hat den Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung 

des Flächennutzungsplans am 13.12.2023 beschlossen. Die frühzeitige Beteiligung der 

Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 (1) BauGB wurde vom 27.03.2024 bis zum 29.04.2024 durchgeführt, 

die eingegangenen Stellungnahmen wurden berücksichtigt.  

 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB sowie der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB wurde vom 09.05.2025 bis 10.06.2025 

durchgeführt, die Ergebnisse der Abwägung der Stellungnahmen wurden berücksichtigt. 

 

Die hier vorliegende Fassung mit Begründung, Umweltbericht und Plandarstellung wurde 

für die Genehmigung gemäß § 6 BauGB angefertigt. 
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2. Räumlicher Geltungsbereich - Bestandssituation 

Um das Vorhaben zu realisieren, sind die Änderung des Flächennutzungsplans und die 

Aufstellung eines Bebauungsplans (Freiflächen-Photovoltaikanlage Katzwinkel „Kalteich“) 

erforderlich. Der derzeitige Flächennutzungsplan stellt im Plangebiet eine Fläche für die 

Landwirtschaft dar (vgl. Abb. 2.1). Im nordöstlichen Bereich ist diese überlagert mit der 

Darstellung Bergbau (aktuell oder historisch).  

 

Abb. 2.1: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Wissen mit geplanter Änderungsflä-

che, ohne Maßstab 
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3. Übergeordnete Planungen 

Für das Projekt zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in der Ortsgemeinde 

Katzwinkel (Sieg) wurde im Jahr 2021 eine vereinfachte raumordnerische Prüfung nach § 

16 ROG i. V. m. § 18 LPlG durchgeführt. Darin wurden die übergeordneten Planungen 

von Landesentwicklungsprogramm und Regionalem Raumordnungsplan Mittelrhein-Wes-

terwald bereits ausführlich betrachtet. Nach Vorliegen des Ergebnisses der vereinfachten 

raumordnerischen Prüfung wurden weitere Abstimmungsgespräche herbeigeführt und die 

Planung entsprechend konkretisiert. Die Vorgaben übergeordneter Planungen werden da-

her in den folgenden Kapiteln vor dem Hintergrund der aktuellen Planung erneut betrach-

tet.  

 

3.1 Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz - LEP IV (Stand: 4. Teilfort-

schreibung 2023) 

 
Abb. 3.1: Auszug LEP IV (WMS-Layer) auf TK 25; Plangebiet rot umkreist, ohne Maßstab 

 

Rahmenbedingungen 

Raumstrukturgliederung: 

 

verdichteter Bereich mit disperser Siedlungsstruktur (Be-

völkerungsanteil in OZ/MZ < 50 %), niedrige Zentren-

Erreichbarkeit und -auswahl: max. Zentren in <=30 

PKW-Minuten 

Daseinsvorsorge 

zentrale Orte/Verflechtungsbereiche 

 

mittelzentraler Verbund kooperierender Zentren (Betz-

dorf, Kirchen, Wissen) 

Freiraum 

Leitbild Freiraumschutz: 

 

landesweit bedeutsamer Bereich (regionaler Grünzug) 

Landschaftstypen (Analyse): Waldbetonte Mosaiklandschaft, Tallandschaft der Klein-

flüsse und Bäche im Mittelgebirge 
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Erholungs-/Erlebnisräume (Analyse): außerhalb von Erholungs- und Erlebnisräumen   

historische Kulturlandschaften: außerhalb historischer Kulturlandschaften 

Biotopverbund: außerhalb des landesweiten Biotopverbundes 

Grund- & Trinkwasserschutz: außerhalb landesweit bedeutsamer Bereiche 

Hochwasserschutz: außerhalb landesweit bedeutsamer Bereiche 

Klima: außerhalb landesweit bedeutsamer Bereiche 

Landwirtschaft: außerhalb landesweit bedeutsamer Bereiche Angabe 

Forstwirtschaft: außerhalb landesweit bedeutsamer Bereiche 

Rohstoffsicherung: außerhalb landesweit bedeutsamer Bereiche 

Leitbild Erholung & Tourismus: landesweit bedeutsamer Bereich für Erholung und Tou-

rismus  

Infrastruktur 

Funktionales Verkehrsnetz: 

 

Leitbild erneuerbare Energien: 

 

nahe überregionaler Verbindungen (Straßen- und Schie-

nennetz) 

keine Angaben 

 

 

Leitbild Freiraumschutz: Regionaler Grünzug 

Freiräume dienen nach Grundsatz G 85 der Erhaltung und Aufwertung der Funktionsfä-

higkeit des Naturhaushalts, zur nachhaltigen Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen 

sowie zur Bewahrung der Eigenart, des Erlebnis- und Erholungswertes der Landschaft. Die 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts wird durch das Projekt nicht maßgeblich beein-

trächtigt. Durch den Ausbau erneuerbarer Energien sind langfristig positive Effekte auf 

Klima und Umwelt zu erwarten. Als Lebensraum kann die Fläche für unterschiedliche Ar-

ten weiterhin eine Funktion erfüllen. Die verbindliche Bauleitplanung sieht die Festsetzung 

extensiver Wiesenbewirtschaftungen auf der gesamten Fläche vor. Durch das Ausbleiben 

einer intensiven ackerbaulichen Nutzung sind positive Effekte für weitere Schutzgüter wie 

Boden und Wasser zu erwarten. Im Hinblick auf die Eigenart sowie den Erlebnis- und 

Erholungswert der Landschaft wurde zur Durchführung der vereinfachten raumordneri-

schen Prüfung eine Sichtbarkeitsanalyse (Stand 2021, s. Anlage) erstellt. Auswirkungen 

auf das Landschaftsbild werden innerhalb der verbindlichen Bauleitplanung über die Fest-

setzung einer randlichen Eingrünung durch Anpflanzung einer Wildstrauchhecke verrin-

gert. Die Sichtbarkeiten sind daher als sehr gering einzustufen und es entstehen keine 

gravierenden Beeinträchtigungen.  

 

Auf Ebene der Regionalplanung erfolgt nach Z 87 eine weitere Konkretisierung der Grunds-

ätze und Ziele des Leitbildes Freiraumschutz. 

 

 

Leitbild Erholung und Tourismus 

Die Fläche eignet sich nicht für eine touristische Nutzung. Inwiefern andere touristisch 

genutzte Flächen durch die PVA beeinträchtigt werden, wurde im Zuge einer Sichtbar-

keitsanalyse untersucht (vgl. Anlage 1). Es konnte keine relevante Betroffenheit festge-

stellt werden.  

 

Auf Ebene der Regionalplanung erfolgt eine weitere Konkretisierung der Grundsätze und 

Ziele des Leitbildes Erholung und Tourismus (Z 134). Die Darstellung als Bereich für Erho-

lung und Tourismus greift der RROP jedoch für das Plangebiet nicht erneut auf. Da keine 

touristisch bedeutsamen Betriebe oder Attraktionen im Umfeld bekannt sind, die durch 

das Vorhaben beeinträchtigt würden, ist eine Vereinbarkeit der Planung mit dem Leitbild 

des LEP IV anzunehmen.  
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Erneuerbare Energien 

 

G 161   

Die Nutzung erneuerbarer Energieträger soll an geeigneten Standorten ermöglicht und im Sinne der 

europäischen, bundes- und landesweiten Zielvorgaben ausgebaut werden. Die Träger der Regional-

planung sollen - im Rahmen ihrer Moderations-, Koordinations- und Entwicklungsfunktion - darauf 

hinwirken, dass, unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten, die Voraussetzungen für 

den weiteren Ausbau von erneuerbaren Energien geschaffen werden. 

 

G 166 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen flächenschonend, insbesondere auf zivilen und militärischen 

Konversionsflächen, entlang von linienförmigen Infrastrukturtrassen sowie auf ertragsschwachen, 

artenarmen oder vorbelasteten Acker- und Grünlandflächen errichtet werden. Als Kenngröße für 

vergleichsweise ertragsschwächere landwirtschaftliche Flächen soll die regionaltypische Ertrags-

messzahl herangezogen werden. 

 

Z 166 b  

In den Regionalplänen sind zumindest Vorbehaltsgebiete für Freiflächen-Photovoltaikanlagen, ins-

besondere entlang linienförmiger Infrastrukturtrassen, auszuweisen.  

 

G 166 c  

Durch ein regionales und landesweites Monitoring soll die Überplanung und Nutzung von Ackerflä-

chen für den Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen beobachtet werden. 

 

Die vorliegende Planung ist wirtschaftlich und funktional sinnvoll. Die Umsetzung der Pla-

nung erfolgt dabei mit einer minimalen Versiegelung und der Extensivierung und ökologi-

schen Aufwertung des Gebietes. Die landwirtschaftliche Eignung des Plangebietes (Er-

tragsmesszahl/Ackerzahl: 30) ist als unterdurchschnittlich im Vergleich zur regionaltypi-

schen Ertragsmesszahl (VG Wissen: 38) zu beschreiben. Die landwirtschaftliche Nutzung 

wird über eine extensive Grünlandbewirtschaftung weiterhin erfolgen können.  

 

Geeignete Infrastrukturtrassen, entlang derer Freiflächen-Photovoltaikanlagen errichtet 

werden könnten, liegen innerhalb der Gemarkung nicht vor. Geeignete Konversionsflächen 

befinden sich ebenfalls nicht in Katzwinkel. Im Zuge einer Alternativenprüfung wurde die 

hier überplante Fläche vom Ortsgemeinderat Katzwinkel gemeinsam mit der Verbandsge-

meinde und der Kreisverwaltung als die am besten geeignete Fläche in der Gemarkung 

bewertet (s. Kapitel 4.4).  
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3.2 Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald (2017) 

 
Abb. 3.2: Auszug RROP Mittelrhein-Westerwald (WMS-Layer), Plangebiet schwarz unterbrochen umrandet, 

ohne Maßstab 

Raum- und Siedlungsstruktur  

Raumstrukturgliederung verdichteter Bereich mit disperser Siedlungsstruktur. 

Zentrale Orte und Versorgungsberei-

che 

 

Nahbereich Wissen; Mittelbereich freiwillig kooperieren-

der Mittelzentren Betzdorf, Kirchen und Wissen 

Freiraumschutz  

Klimaschutz, Regionale Grünzüge innerhalb eines Regionalen Grünzugs 

Landesweit bedeutsame historische 

Kulturlandschaften 

keine 

 

Biotopverbund 

 

südöstlich innerhalb der Waldflächen: Wanderkorridor 

mit europa- und bundesweiter Bedeutung /Vorbehaltsge-

biets  

Grundwasserschutz außerhalb von Vorrang-/Vorbehaltsgebieten  

Hochwasserschutz außerhalb von Vorrang-/Vorbehaltsgebieten 

Besondere Klimafunktionen außerhalb von Vorbehaltsgebieten  

Ressourcenschutz außerhalb von Vorrang-/Vorbehaltsgebieten 

Landwirtschaft Vorranggebiet Landwirtschaft (östlicher Teilbereich des 

Standorts); Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (südli-

cher/zentraler Teilbereich des Standorts) 

Forstwirtschaft außerhalb von Vorrang-/Vorbehaltsgebieten; südlich in-

nerhalb der Waldflächen liegt ein Vorranggebiet der 

Forstwirtschaft 

Rohstoffsicherung und Rohstoffab-

bau 

außerhalb von Vorrang-/Vorbehaltsgebieten 
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Freizeit, Erholung und Tourismus 

 

außerhalb von Vorbehaltsgebieten 

UNESCO Welterbegebiete, histori-

sche Kulturlandschaften 

 

außerhalb des UNESCO-Gebietes, außerhalb historischer 

Kulturlandschaften 

Verkehrsinfrastruktur 

 

nahe überregionaler Verbindungen des Straßen- und 

Schienenverkehrs 

 

Regionaler Grünzug 

Nach Grundsatz G 52 dienen Regionale Grünzüge und Grünzäsuren dem Schutz des Frei-

raums vor Überbauung und der Sicherung von Freiraumfunktionen. 

 

Die Offenlandfläche im Plangebiet wird durch das Projekt temporär optisch verbaut, erfüllt 

jedoch weiterhin bestimmte Freiraumfunktionen, z. B. für die biologische Vielfalt. Das 

Plangebiet liegt in räumlicher Nähe zu bestehender Siedlungsstruktur, sodass eine Zersie-

delung der Landschaft weitestgehend vermieden werden kann. Grün- und Siedlungszäsu-

ren sind nicht betroffen. Die Planung umfasst nicht die Schaffung eines neuen Siedlungs-

gebietes oder ermöglicht eine flächenhafte Besiedlung oder ein großes Einzelbauvorhaben. 

Eine Einbindung in die Landschaft erfolgt durch Festsetzungen innerhalb der verbindlichen 

Bauleitplanung (randliche Eingrünung). Hier werden auch Maßnahmen zur Aufrechterhal-

tung der Biotopvernetzung umgesetzt (s. unten, Regionaler Biotopverbund). Das Regional-

parkprojekt wird nicht beeinflusst. Nach einer Alternativenprüfung verschiedener mögli-

cher Standorte in der Gemarkung von Katzwinkel (Sieg) wurde das Plangebiet als güns-

tigste Fläche für eine PVA herausgefiltert (s. Kapitel 4.4). 

 

Regionaler Biotopverbund 

Östlich des Plangebietes, innerhalb der angrenzenden Waldfläche, befindet sich ein Vor-

behaltsgebiet des regionalen Biotopverbundes, Vorranggebiete sind nicht betroffen. Inner-

halb der vertiefenden Bauleitpläne gibt es derzeit keine Festsetzungen zu lokalen Bio-

topverbundsystemen für das Plangebiet. Durch die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf 

angrenzenden Offenlandflächen ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung der Waldflä-

chen als Teil des Biotopverbundes auszugehen. Maßnahmen auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung sorgen für eine Aufrechterhaltung der Biotopvernetzung. Dazu zählt die 

Einhaltung eines Waldabstandes zur Vermeidung von Auswirkungen auf den Waldrand, 

die Verwendung durchlässiger Zaunelemente und Bodenabstände/Durchlässe der Einfrie-

dungen, die extensive Bewirtschaftung der Flächen unter und zwischen den PV-Modulen 

und der randlichen Eingrünung über eine Wildstrauchhecke. Zusätzlich werden externe 

Kompensationsmaßnahmen in der verbindlichen Bauleitplanung konkretisiert.  

 

Landwirtschaft  

Das Projekt überplant in einem kleinflächigen Randbereich im östlichen Teil Vorranggebiete 

der Landwirtschaft auf einer Fläche von ca. 0,7 ha. Im Ergebnis der vereinfachten raum-

ordnerischen Prüfung und landesplanerischen Stellungnahme wurde ein Antrag auf Ab-

weichung vom Ziel Z 83 des RROP (Vorranggebiete der Landwirtschaft) als notwendig 

erachtet. Ein entsprechender Antrag wurde im Dezember 2023 bei der Oberen Landespla-

nungsbehörde eingereicht, mit positivem Bescheid vom 16.05.2024 wurde die Inan-

spruchnahme des Vorranggebietes antragsgemäß zugelassen. Die Planungsgemeinschaft 

Mittelrhein-Westerwald hat anschließend Widerspruch gegen den Zielabweichungsbe-

scheid eingelegt. Gemäß schriftlicher Mitteilung der SGD Nord vom 01.10.2025 hat die 
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Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald mit Schreiben vom 19.09.2025 ihren Wi-

derspruch vom 11.06.2024 gegen den Zielabweichungsbescheid vom 16.05.2024 (Az. 

14 91-132 08/41) zurückgenommen. Der Zielabweichungsbescheid ist damit bestands-

kräftig.  

 

Für die Argumentation innerhalb des Antrags auf Zielabweichung und der Zulassung dieser 

werden die relevanten Punkte wiedergegeben: 

 

- (mehrfache) Anpassung des Modulbelegungsplans und damit Verringerung der Inan-

spruchnahme des Vorranggebietes auf eine Fläche von nur noch 0,7 ha 

- Inanspruchnahme von nur 0,6 % der gesamten Vorranggebiete der Landwirtschaft der 

Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) bzw. von nur 0,09 % der gesamten Vorranggebiete der 

Landwirtschaft der Verbandsgemeinde Wissen 

- der Bewirtschafter und Eigentümer der Fläche und der Hofstelle Kalteich hat eine Zu-

stimmungserklärung abgegeben; es besteht keine geregelte Hofnachfolge, die zukünftige 

Bewirtschaftung der Fläche ist damit ungewiss, er befürwortet daher die Umsetzung des 

Projektes 

- die Fläche wird aktuell vollständig zur Grünlandbewirtschaftung genutzt 

- die Fläche kann bei Errichtung der Photovoltaikanlage weiterhin zur Grünlandbewirtschaf-

tung durch Schafbeweidung (oder Mahd) genutzt und damit landwirtschaftlich bewirt-

schaftet werden 

- die Fläche wurde als artenreiches Grünland kartiert und unterliegt damit einem gesetzli-

chen Schutz nach § 30 BNatSchG und § 15 LNatSchG 

- es ist ein vollständiger Rückbau der PV-Anlage im Anschluss an deren Laufzeit möglich 

- die Fläche weist unterdurchschnittliche Ertragsmesszahlen/Ackerzahlen (30) in Bezug 

auf die regionaltypische Ertragsmesszahl auf (Verbandsgemeinde Wissen: 38, Ortsge-

meinde Katzwinkel: 32) 

- die Teilfläche von 0,7 ha ist für die Wirtschaftlichkeit der Photovoltaikanlage und damit 

die Umsetzbarkeit des gesamten Projektes essenziell 

 

Es werden weiterhin Vorbehaltsgebiete der Landwirtschaft überplant, welche sich im süd-

lichen Bereich der Fläche befinden, sowie im Bereich der Ackerfläche und der intensiv 

genutzten Grünlandfläche im nördlichen Teilbereich. Insgesamt sind ca. 3,78 ha der über-

planten Fläche als Vorbehaltsgebiet dargestellt. Die Ackerzahlen dieser Flächen sind eben-

falls unterdurchschnittlich (31 und 21, punktuell 17). Der südliche Bereich umfasst den 

als artenreiches Grünland kartieren Bereich. Die Bewirtschaftenden der Flächen haben der 

Planung zur Errichtung der PV-Anlage zugestimmt. Eine Überplanung der Vorbehaltsge-

biete zur Errichtung der PV-Anlage überwiegt im vorliegenden Fall auch aufgrund der be-

sonderen Bedeutung der Erneuerbaren Energien (§ 2 EEG) gegenüber der landwirtschaft-

lichen Nutzung. Während des Betriebs der Anlage kann eine landwirtschaftliche Nutzung 

über Mahd/Beweidung weiterhin untergeordnet erfolgen, die Flächen können im Anschluss 

an die Nutzungsdauer der Anlage auch wieder einer ausschließlich landwirtschaftlichen 

Nutzung zugeführt werden.  

 

Forstwirtschaft 

Die Vorranggebiete der Forstwirtschaft liegen innerhalb der südlich gelegenen Waldflä-

chen. Nach Abstimmung mit dem Forstamt Altenkirchen wird ein Abstand von 30 m der 

PV-Module zum Waldrand festgesetzt, die Zaunanlage kann in einem Abstand von 15 m 

zum Waldrand errichtet werden. Die Darstellung einzuhaltender Abstände zu den Waldflä-

chen wird innerhalb der verbindlichen Bauleitplanung festgesetzt. Negative Auswirkungen 

auf den Wald sind damit nicht zu erwarten, das Risiko von Unfällen durch umfallende 
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Bäume oder Feuer wird verringert. Innerhalb der Änderung des Flächennutzungsplans kann 

durch die nicht parzellenscharfe Darstellung die Einhaltung entsprechender Abstandsflä-

chen nur angedeutet werden.  

 

Erholung und Tourismus 

Das Plangebiet selbst befindet sich nicht in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung und Tou-

rismus. Zur Überprüfung der Fernwirkung des Projektes und damit der Auswirkungen auf 

die nahe gelegenen Vorbehaltsgebiete, wurde eine Sichtbarkeitsanalyse erstellt. Es konn-

ten dabei keine erheblichen Beeinträchtigungen festgestellt werden. Auswirkungen auf für 

Erholung und Tourismus bedeutende Bereiche sind durch die Planung nicht zu erwarten.  

 

Erneuerbare Energien – Photovoltaikanlagen 

Die im Grundsatz G 149 a vorgegebene Nutzung vorbelasteter Bereiche zur Errichtung von 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen ist im Ergebnis der Alternativenprüfung für das Projekt 

nicht umsetzbar. Vorbehaltsgebiete für Photovoltaik werden durch den Regionalplan zum 

aktuellen Zeitpunkt nicht vorgegeben, eine stärkere Nutzung regenerativer Energien ist 

jedoch durch die Regionalplanung ausdrücklich gewünscht (G 147). 

 

Ein flächenmäßig untergeordneter Teil des Plangebietes ist als Vorranggebiet für die Land-

wirtschaft ausgewiesen, für diesen Teilbereich wurde bereits ein Antrag auf Zielabwei-

chung gestellt. Weitere Vorranggebiete sind von der Planung nicht betroffen.  

 

3.3 Weitere Zwangspunkte 

Flächen des Biotopkatasters 

Im Plangebiet und dessen direkter Umgebung befinden sich laut LANIS keine Biotopkom-

plexe, kartierten Biotope oder gesetzlich geschützte Biotope.1 

 

Etwa 200 m entfernt in südöstlicher Richtung vom Plangebiet findet sich das nächstgele-

gene gesetzlich geschützte Biotop: eine innerhalb der Waldflächen gelegene Sturzquelle. 

In südlicher Richtung befinden sich - in einer Entfernung von mehr als 300 m – zwei 

Quellbäche. Im Südosten schließen sich die kartierten Biotopkomplexe „Hochwälder öst-

lich Kalteich“ und „Wälder und Wiesen nordwestlich Wallmenroth“ an das Plangebiet an.   

 

In die Gewässersysteme und die Biotopkomplexe wird durch die Planung nicht eingegrif-

fen.  

 

Im Plangebiet wurden in den Jahren 2021 und 2022 mehrere Biotopkartierungen durch-

geführt. In deren Ergebnis wurde die südliche Grünlandfläche, welche teilweise auch als 

Vorranggebiet für die Landwirtschaft ausgewiesen ist, als gesetzlich geschütztes Biotop 

(Fettwiese Flachlandausbildung, Glatthaferwiese) bewertet. In Abstimmung mit der Obe-

ren und Unteren Naturschutzbehörde wird für den Eingriff in das gesetzlich geschützte 

Biotop eine Ausnahmegenehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragt. Dies 

erfolgt innerhalb der verbindlichen Bauleitplanung. Abstimmungen zur Erfüllung der Vo-

raussetzungen für die Ausnahmegenehmigung und die Ermittlung geeigneter Flächen wur-

den bereits durchgeführt.  

 

 
1 LANIS Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung RLP, Stand: Februar 2025 
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Weitere Schutzgebiete 

Südlich des Plangebietes beginnt in mehr als 500 m Entfernung das FFH-Gebiet Sieg und 

das VSG-Gebiet Westerwälder Seenplatte. 

 

Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler, Naturparke und ge-

schützte Landschaftsbestandteile befinden sich nicht in der näheren Umgebung des Plan-

gebietes.   

 

Waldabstandsflächen 

Südlich und südwestlich des Plangebietes liegen Waldflächen. Nach Abstimmung mit dem 

Forstamt Altenkirchen wird ein Waldabstand von 30 m zu baulichen Anlagen (PV-Module) 

eingehalten, um Beeinträchtigungen für die Forstwirtschaft sowie die Gefahr umstürzen-

der Bäume oder Astabbrüche zu vermeiden. Die Umsetzung erfolgt über die Darstellung 

der Baugrenzen in der Planzeichnung des Bebauungsplans. Die Flächen zur Wahrung des 

Waldabstandes sind auch bereits in der geplanten Darstellungsänderung des Flächennut-

zungsplans berücksichtigt: Die Darstellung des Sonstigen Sondergebietes rückt entspre-

chend von den Waldflächen ab.  

 

 

 

 

4. Planung 

4.1 Planungskonzeption und Erfordernis 

Die ENERPARC AG beabsichtigt gemeinsam mit der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) die 

Ausweisung von Flächen zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage. Dies erfolgt 

durch Aufstellung eines Bebauungsplans. Ziel ist es, durch die Erzeugung von Solarstrom 

einen Beitrag zur Energiewende in Deutschland auf eine wirtschaftlich und ökologisch 

sinnvolle Art zu leisten. Da die Festsetzungen des vorgesehenen Bebauungsplans von der 

bestehenden Darstellung des Flächennutzungsplans abweichen, ist eine standortbezogene 

Teilfortschreibung im Parallelverfahren (§ 8 Abs. 3 BauGB) erforderlich. 
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4.2 Änderung der Planzeichnung 

Für das Vorhaben werden bisher als landwirtschaftliche Fläche dargestellte Flächen zu-

künftig als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Solarenergie“ dargestellt 

(s. Abb. 4.1). 

 

Im nordöstlichen Teilbereich werden die Flächen außerdem als Bergbau (aktuell oder his-

torisch) dargestellt. Die Darstellungen des Bergbaus werden in der Änderung des Flächen-

nutzungsplans übernommen. 

 

Eine Anfrage bei der Bergwerkseigentümerin ergibt keine relevanten Hindernisse der Dar-

stellung für die Planung der PV-Anlage: 

 

Das Plangebiet wird von Bergwerksfeldern der Firma Barbara Rohstoffbetriebe GmbH über-

deckt. Im Ergebnis der Anfrage bei der Bergwerkseigentümerin ist keine Gewinnung der 

verliehenen Bodenschätze durch die Bergwerkseigentümerin oder deren Rechtsvorgänger 

urkundlich belegt. Es befinden sich keine bekannten bergbaulichen Tagesöffnungen im 

Abb. 4.1: Darstellung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Wissen nach der geplanten 2. Ände-

rung, Plangebiet rot-gestrichelt umrandet, ohne Maßstab 
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Umfeld des Geltungsbereichs, die Bestandteile des Bergwerkseigentums sind. Es sind we-

der derzeit noch in absehbarer Zukunft bergbauliche Tätigkeiten zur Gewinnung der ver-

liehenen Bodenschätze im Bereich des Vorhabens geplant.  

 

Nördlich der geplanten Darstellungsänderung zum Sonstigen Sondergebiet verbleibt ent-

lang der Kreisstraße K 106 eine Fläche für die Landwirtschaft. In diesem Bereich ist auf 

Ebene der verbindlichen Bauleitplanung die Anlage eines Wiesenstreifens vorgesehen, so-

dass die Darstellung in diesem Bereich der vorgesehenen Planung bereits entspricht und 

eine Änderung nicht erforderlich ist.  

 

 

4.3 Auswirkungen der Planung 

Ziel ist es, durch die Erzeugung von Solarstrom einen Beitrag zur Energiewende in 

Deutschland auf eine wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Art zu leisten. 

 

Neben einer ökologischen Verbesserung der Flächenbewirtschaftung durch extensive Nut-

zung der Grünlandflächen unterhalb der PV-Module, trägt die geplante Anlage zukünftig 

mit ca. 7 MW Leistung zur Energiewende bei und damit zum Erreichen der ambitionierten 

Ausbauziele des Landes Rheinland-Pfalz sowie des Bundes. Eine landwirtschaftliche Nut-

zung ist weiterhin (ungeordnet) auf den Grünlandflächen möglich. 

 

4.4 Planungs- und Standortalternativen 

Versiegelte Flächen, zivile oder militärische Konversionsflächen, Deponieflächen oder li-

nienförmige Infrastrukturtrassen sind im Gebiet der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg) nicht 

vorhanden bzw. stehen für die Errichtung einer Freiflächen-PVA nicht zur Verfügung.  

 

Die Ortsgemeinde verfolgt bereits die Absicht öffentliche Gebäude (z. B. Kindergarten, 

Schule, Turnhalle) mit Dachflächen-Photovoltaik auszustatten. Die Installation von PV-

Anlagen auf Dach- oder über Parkflächen kann dabei einen sinnvollen Beitrag zum Ausbau 

erneuerbarer Energien leisten. Zum Erreichen der ambitionierten Ausbauziele von Bund 

und Land ist jedoch auch der Ausbau von Freiflächen-Photovoltaik notwendig.   

 

Der Ortsgemeinderat Katzwinkel hat sich mit der Frage zur aktiven Nutzung erneuerbarer 

Energien, insbesondere dem Bereich Freiflächen-Photovoltaik, auseinandergesetzt. Von 

verschiedenen Betreibern wurden unterschiedliche Flächen für eine Eignung zur Errichtung 

einer Freiflächen-PVA in der Gemarkung Katzwinkel identifiziert und an die Gemeinde her-

angetragen (s. Abb. 4.2). Es erfolgte am 13.08.2020 eine Untersuchung/Begehung der 

möglichen Projektflächen durch die Kreisverwaltung, Verbandsgemeinde- und Ortsgemein-

deverwaltung.  
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Abb. 4.2: Verortung der Alternativflächen 

Nach einer Erstbewertung der möglichen Alternativflächen sind die Kreisverwaltung sowie 

die Verbandsgemeinde- und Ortsgemeindeverwaltungen 2020 zu folgender Einschätzung2 

gekommen: 

 

 

1 Projektfläche Flugplatz Betzdorf-Kirchen:  

Fläche ca. 7 ha, Erweiterungsmöglichkeit durch Ankauf weiterer 2,5 ha 

 

Ersteinschätzung:  

- Bereich am Flugplatz wird als „vorbelastet“ eingestuft (Große Hallen/ Hallendächer, 

Befestigte Start- und Landebahn)  

Fläche ist bereits als Gewerbefläche im Flächennutzungsplan dargestellt 

- Nordhang, daher Einsehbarkeit aus der Ortslage nur auf die Rückseiten der Solarpa-

nele, somit keine spiegelnden Flächen sichtbar, Gesamtbild aus der Ortslage heraus 

wirkt kleinstrukturierter (= vertretbar)  

ebenso „vertretbare“ Einsehmöglichkeit aus der Landschaft, geringe Fernwirkung  

voraussichtlich genehmigungsfähig, mit Auflagen: insb. zur Eingrünung, zur Ent-

wicklung artenreichen Grünlands und zum Rückbau (Sicherheitsleistung)  

 

 

2 Projektflächen nordwestlich Schönborn:  

Fläche ca. 4,5 ha 

 

Ersteinschätzung:  

- Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet und weist das für den Schutzzweck cha-

rakteristisches Landschaftsbild auf (Einzelgehöft mit Wiesen und angrenzend Wald, 

voraussichtlich nicht vereinbar mit Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes, zu 

starke bauliche Überprägung der Landschaft im Landschaftsschutzgebiet 

- wertvolle Auenlandschaft im unteren Bereich/ botanischer Weg/ Grubenweg  

derzeitige Nutzung als Wiesenfläche, völlig unvorbelastet 

aufgrund exponierter Lage drastische Auswirkung auf das Ortsbild 

 
2 Sitzung des Ortsgemeinderates Katzwinkel (Sieg) am 02.09.2020: Tagesordnung und Auszug 

aus der Niederschrift 
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aufgrund der Südlage spiegelnde Flächen in Richtung Ortslage wahrscheinlich  

fast vollständige bauliche Inanspruchnahme von Flächen, welche für eine wohnbau-

liche Entwicklung und Erweiterung der Siedlungsflächen von Katzwinkel im Bereich 

Schönbornsfeld (Barbarastraße) vorgesehen sind 

 

 

3 Projektflächen Kalteich:  

Fläche ca. 4 ha  

 

Ersteinschätzung:  

- Grundstück liegt auf einem exponierten „freien“ Höhenplateau, weithin sichtbar 

Insbesondere große Einsehbarkeit ab Knappenstr.  

- Abstandsregeln zum Waldstück und zur K 106, fraglich ob Flächengröße noch wirt-

schaftlich ist, wenn Abstandsflächen berücksichtigt werden 

nördlich wirksame Eingrünung mit Baumhecke (ca. 8-10 m Höhe) an K106 erfor-

derlich 

 Bereich z.Zt. absolut unvorbelastet (artenarmes Grünland)  

 

 

4 Projektflächen Nochen:  

Fläche ca. 5 ha  

 

Ersteinschätzung:  

- überregional bedeutsamer Wanderweg „Natursteig Sieg“ oberhalb mit Ausblick völ-

lig unvorbelastete Situation, absolut landschaftlich intakt, hebt sich nach Erstein-

schätzung in der „Artenvielfalt“ von den anderen Grundstücken positiv ab, arten-

reiches Grünland, Massen an Heuschrecken, ökologisch sehr wertvoll nach 3 Seiten 

von Wald umgeben, daher große Abstandsflächen, fraglich ob Flächengröße noch 

wirtschaftlich ist, wenn Abstandsflächen berücksichtigt werden 

- Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet, entspricht dem Schutzzweck in idealer 

Weise (Rodungsinsel), daher unvereinbar mit Schutzzweck, da Landschaft dort of-

fen und erlebbar bleiben muss, voraussichtlich nach jetzigem Kenntnisstand nicht 

genehmigungsfähig und auch keine Aussicht auf Befreiung seitens der Behörde  

 

Im Ergebnis wurde die Projektfläche 3 „Kalteich“ als geeignetster Standort für eine PVA 

eingestuft. Somit hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung vom 02.09.2020 die Entwick-

lung der Projektfläche 3 „Kalteich“ beschlossen. 

 

Der Vorhabenträger hat nach der Entscheidung des Ortsgemeinderates mit der Flächensi-

cherung begonnen. Aufgrund der geringen Flächengröße von 4 ha und einer damit einher-

gehenden voraussichtlich fehlenden Gesamtwirtschaftlichkeit des Projektes, wurde die ur-

sprünglich geplante Fläche nach Süden hin auf zunächst ca. 8 ha erweitert. Somit wurde 

die Grundlage für ein auskömmliches Projekt geschaffen. Auf dieser Planungsgrundlage 

hat der Ortgemeinderat am 10.06.2021 den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungs-

plan gefasst. 

 

Die Projektfläche am Flughafen Betzdorf-Kirchen (Nr. 1) wurde nachträglich erneut auch 

wirtschaftlich durch den Projektierer als mögliche Alternativfläche zur Errichtung einer 

Anlage geprüft. Vor allem auf Grund der Lage am Nordhang mit Steigungen von teilweise 

deutlich mehr als 5° ist mit deutlich höherem Aufwand und Materialkosten zu rechnen. 

Die Fläche wurde daher nicht weiter als geeigneter Standort verfolgt.  
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Nach Auswahl der Projektfläche „Kalteich“ wurden bereits mehrere Planungsalternativen 

entwickelt und der Zuschnitt sowie die Umsetzung des Projektes mehrfach angepasst. 

Aktuell beläuft sich die Projektfläche damit auf rund 7 ha Gesamtfläche. Die konkrete 

Ausgestaltung der Fläche erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.  

 

 

 

 

5. Umweltbericht 

5.1 Grundlagen 

 

5.1.1 Ziel und Erfordernis 

Um die Entwicklung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage südöstlich des Siedlungskörpers 

von Katzwinkel (Sieg) zu ermöglichen, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforder-

lich. Hieraus ergibt sich außerdem die Notwendigkeit einer Anpassung des Flächennut-

zungsplans, diese erfolgt im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB. Die bisherigen 

Darstellungen der Flächen (landwirtschaftliche Flächen) sind entsprechend anzupassen. 

 

 

5.1.2 Darstellung der einschlägigen Fachpläne und Fachgesetze 

Schutzgebiete 

Südlich des Plangebietes beginnt in mehr als 500 m Entfernung das FFH-Gebiet Sieg und 

das VSG-Gebiet Westerwälder Seenplatte. 

 

Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler, Naturparke und ge-

schützte Landschaftsbestandteile befinden sich nicht in der näheren Umgebung des Plan-

gebietes.   

 

Planung vernetzter Biotopsysteme 

Das Plangebiet wird in der Planung vernetzter Biotopsysteme als Ackerfläche und Wiese 

mittleren Standorts dargestellt, es bestehen keine Entwicklungsziele. Südwestlich schlie-

ßen sonstige Wälder und Forsten an die Fläche an, im Südosten sind Laubwälder mit dem 

Ziel der Entwicklung dargestellt. Nördlich, östlich und westlich schließen weitere Wiesen-

flächen mittlerer Standorte an das Gebiet an. 

 

Real wird das Plangebiet nur im zentralen Teilbereich auf rund 1,3 ha von einer Ackerflä-

che eingenommen, die übrige Fläche wird als Grünland bewirtschaftet.  
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Biotopkartierung Rheinland-Pfalz 

Im Plangebiet und dessen direkter Umgebung befinden sich laut LANIS keine Biotopkom-

plexe, kartierten Biotope oder gesetzlich geschützten Biotope.3 

 

Etwa 200 m entfernt in südöstlicher Richtung vom Plangebiet findet sich das nächstgele-

gene gesetzlich geschützte Biotop: eine innerhalb der Waldflächen gelegene Sturzquelle. 

In ebenfalls südlicher Richtung befinden sich - in einer Entfernung von mehr als 300 m – 

zwei Quellbäche. Im Südosten schließen sich die kartierten Biotopkomplexe „Hochwälder 

östlich Kalteich“ und „Wälder und Wiesen nordwestlich Wallmenroth“ an das Plangebiet 

an. 

 

Im Plangebiet wurden in den Jahren 2021 und 2022 mehrere Biotopkartierungen durch-

geführt. In deren Ergebnis wurde die südliche Grünlandfläche als gesetzlich geschütztes 

Biotop (Fettwiese Flachlandausbildung, Glatthaferwiese) gewertet. In Abstimmung mit der 

Oberen und Unteren Naturschutzbehörde wird für den Eingriff in das gesetzlich geschützte 

Biotop eine Ausnahmegenehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragt. Dies 

erfolgt innerhalb der verbindlichen Bauleitplanung. Abstimmungen zur Erfüllung der Vo-

raussetzungen für die Ausnahmegenehmigung und die Ermittlung geeigneter Flächen wur-

den bereits durchgeführt.  

 

5.2 Umweltauswirkungen 

5.2.1 Bestandsaufnahme Plangebiet 

Das ca. 6,94 ha große Plangebiet befindet sich südöstlich von Katzwinkel (Sieg) in der 

Verbandsgemeinde Wissen im Kreis Altenkirchen auf einer Höhe zwischen rund 300 m 

und 320 m ü. NHN. Das Untersuchungsgebiet liegt in der Großlandschaft Bergisch-Sauer-

ländisches Gebirge, im Übergangsbereich zwischen den Landschaftsräumen Morsbacher 

Bergland und dem Mittelsiegtal im Süden. 

 

Im Folgenden wird - kategorisiert aufgeschlüsselt - der Bestand der einzelnen Schutzgüter 

dargelegt (Basisszenario). 

 

Schutzgut Bestand 

Mensch, menschliche Ge-

sundheit 

Die Fläche wird zurzeit landwirtschaftlich genutzt. Zur Nah-

erholung erfüllt das Gebiet keine besondere Funktion. Vom 

Gebiet gehen keine erheblichen Emissionen aus. 

Tiere Durch die vorhandenen Lebensräume im Plangebiet ist mit 

einer Eignung des Plangebietes als Lebensraum für Vögel 

und Insekten zu rechnen. Innerhalb der verbindlichen Bau-

leitplanung wurden artenschutzrechtliche Erfassungen der 

von der Planung potenziell betroffenen Artengruppen Vögel 

und Reptilien durch ein faunistisches Fachbüro im Jahr 

2022 durchgeführt.  

Pflanzen Die nördliche Wiesenfläche wird intensiv bewirtschaftet 

und ist daher deutlich von Gräsern dominiert. Die Ackerflä-

che wird ebenfalls intensiv bewirtschaftet, Ackerwildkräu-

ter fehlen weitgehend. Die südlich liegende Wiesenfläche 

 
3 LANIS Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung RLP, Stand: Februar 2025 
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wurde im Zuge der Kartierungen als magere Flachland-Mäh-

wiese (Glatthaferwiese) charakterisiert und zählt damit zu 

den gesetzlich geschützten Biotopen (§ 15 LNatSchG 

i.V.m. § 30 BNatSchG). 

Biologische Vielfalt Das Plangebiet wird im zentralen und nördlichen Teilbereich 

von eher artenarmen Biotopen eingenommen (Wiese, 

Acker) im südlichen Bereich schließt sich eine extensive und 

damit artenreichere Wiesenfläche an. Für die biologische 

Vielfalt ist aufgrund der Ausprägung der Biotope ein ähnli-

ches Gefälle zu erwarten, die südliche Wiesenfläche weist 

damit eine deutlich höhere Bedeutung als Habitat für Tiere 

und Pflanzen auf als die übrigen Bereiche.  

Fläche und Boden Das ca. 6,94 ha große Plangebiet wird landwirtschaftlich 

teils intensiv (nördlich und zentral), teils extensiv (südlich-

südöstlich) genutzt. Der Boden im Bereich der Acker- und 

nördlichen Grünlandfläche weist damit eine gewisse Vorbe-

lastung durch Düngemittel auf.  

Typische Bodenfunktionen wie Wurzelraum für Pflanzen, 

Lebensraum für Tiere und Versickerung von Wasser beste-

hen auf den unversiegelten Flächen nahezu uneinge-

schränkt. Der Standort weist dabei keine besonderen Qua-

litäten (z. B. Archivböden) auf. 

Wasser Oberflächengewässer kommen im Plangebiet nicht vor, für 

die Grundwasserneubildung nimmt die Fläche eine eher ge-

ringe Bedeutung ein. Eine wesentliche Starkregengefähr-

dung besteht nicht, aufgrund der topographischen Lage ist 

nicht mit einer Gefährdung durch Hochwasser zu rechnen.  

Luft und Klima Das Plangebiet wird im nördlichen Teilbereich intensiv land-

wirtschaftlich bewirtschaftet, es kommt entsprechend zu 

Emissionen durch Staub, Düngemittel und Pestizide. Die 

Wirkung ist dabei jedoch überwiegend kleinräumig und tem-

porär. Das Plangebiet liegt außerhalb klimatisch wirksamer 

Räume. 

Landschaft Das Plangebiet wird aktuell von Offenlandflächen unmittel-

bar angrenzend an Waldbestände eingenommen. Zu Erho-

lungszwecken kommt der Fläche keine besondere Bedeu-

tung zu. Weiträumigere Wirkungen der Fläche auf das Land-

schaftsbild wurden innerhalb einer Sichtbarkeitsanalyse un-

tersucht. 

Wirkungsgefüge Das natürliche Wirkungsgefüge im Plangebiet und seiner 

Umgebung mit seinen gegenseitigen Wechselbeziehungen 

und Abhängigkeiten der Landschaftsfaktoren Geologie, Bo-

den, Klima, Wasserhaushalt, Fläche, biologische Vielfalt, 

Pflanzen- und Tierwelt wird durch die Nutzung der landwirt-

schaftlichen Flächen beeinflusst. 
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Kultur- und Sachgüter4 

Kultur- und Sachgüter liegen nach aktuellem Kenntnisstand im Plangebiet nicht vor und 

sind von der Planung somit nicht betroffen. 

 

Emissionsvermeidung, Umgang mit Abfällen und Abwasser 

Auf den landwirtschaftlichen Flächen fallen, bei sachgemäßer Bewirtschaftung, keine er-

heblichen Emissionen oder Abfälle an. 

 

Erneuerbare Energien, sparsame Energienutzung 

Derzeit wird auf der Fläche keine Energie durch regenerative Energiequellen gewonnen. 

Das Plangebiet eignet sich aufgrund der exponierten Lage für die Installation von Photo-

voltaik-Anlagen.  

 

Immissionsgrenzwerte 

Derzeit vom Plangebiet ausgehende Emissionen sind nicht bekannt.  

 

Schwere Unfälle 

Es sind keine potenziellen Quellen von schweren Unfällen und Katastrophen (Störfallbe-

triebe) im und um das Plangebiet bekannt. 

 

Nullvariante 

Sollte die Planung nicht verwirklicht werden (sog. Nullvariante), würden die Ackerfläche 

und die Wiese weiterhin bewirtschaftet werden können. Natürliche Funktionen der Fläche 

(v. a. für Boden und Wasserhaushalt) blieben unverändert erhalten. Die Fläche würde kei-

nen Beitrag zum Ausbau regenerativer Energien leisten.  

 

 

5.2.2 Auswirkungen der Planung 

Die geplanten Maßnahmen und vorgezeichneten Nutzungen werden unmittelbare und mit-

telbare Auswirkungen auf Naturhaushalt und Landschaftsbild mit sich bringen: 

 

Schutzgüter 

 

Schutzgut Bestand 

Mensch, menschliche Ge-

sundheit 

Die Errichtung einer Photovoltaikanlage wirkt sich langfris-

tig positiv auf das Schutzgut aus. Negative Auswirkungen 

sind nicht zu erwarten. In der verbindlichen Bauleitplanung 

wurden potenzielle Immissionen durch die Erstellung eines 

Blendgutachtens betrachtet, welches erhebliche Beein-

trächtigungen von Wohngebäuden und Verkehr durch 

Blendwirkungen zusammenfassend ausschließt. 

Tiere Die Planung sieht ausschließlich die Inanspruchnahme von 

Offenlandflächen vor, Gehölzbestände bleiben unberührt. 

Es wird eine Abstandsfläche zum angrenzenden Wald ein-

gehalten, um die Waldrandbereiche nicht zu beeinträchti-

gen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wurden Er-

fassungen zu Vögeln und Reptilien durchgeführt. 

 
4 Nachrichtliches Verzeichnis der Kulturdenkmäler, Kreis Altenkirchen, Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP, 

2023 
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Im Ergebnis der faunistischen Untersuchungen sind zur ver-

träglichen Umsetzung der Planung artenschutzrechtliche 

Maßnahmen für die Feldlerche durchzuführen. Diese wer-

den innerhalb der verbindlichen Bauleitplanung und in Ab-

stimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde konkreti-

siert. Dazu werden externe Kompensationsmaßnahmen auf 

nahegelegenen Ackerflächen umgesetzt.  

Pflanzen Die verbindliche Bauleitplanung konkretisiert innerhalb der 

Festsetzungen des Bebauungsplans die Nutzungsextensi-

vierung der Flächen. Einträge in Form von Pestiziden oder 

Düngemitteln entfallen damit vollständig, außerdem werden 

randliche Gehölzbestände über Anlage einer Wildstrauch-

hecke geschaffen und die vorkommenden Lebensräume da-

mit diversifiziert. Konkretisierungen zum Ausgleich für den 

Eingriff in die artenreiche Wiese im südlichen Teilbereich er-

folgen ebenfalls innerhalb der verbindlichen Planung durch 

die Festsetzung externer Kompensationsmaßnahmen. Es ist 

insgesamt mit einer Zunahme der bisher eher geringen Ar-

tenvielfalt für die nördliche und zentrale Teilfläche und da-

mit der Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen (und Tiere) 

zu rechnen. 

Biologische Vielfalt Es ist durch Festsetzungen zur Nutzungsextensivierung so-

wie der Schaffung von Kompensationsflächen in der ver-

bindlichen Bauleitplanung insgesamt mit einer Zunahme der 

bisher eher geringen Artenvielfalt und damit der Bedeutung 

als Lebensraum für Pflanzen (und Tiere) zu rechnen. 

Fläche und Boden Durch die Planung stehen Flächen nicht mehr der rein land-

wirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Eine Nutzung ist 

noch durch die Pflege des Grünlandes unter und zwischen 

Modulreihen möglich. Es kommt zu nur geringflächigen Ver-

siegelungen, gleichzeitig erfolgt eine Extensivierung und Bo-

denberuhigung weiter Teile des Plangebiets. 

Wasser Das Niederschlagswasser wird vollflächig versickert, Voll-

versiegelungen beschränken sich auf insgesamt wenige 

Quadratmeter, sodass nicht von relevanten Auswirkungen 

auf den Wasserhaushalt auszugehen ist. Oberflächenge-

wässer sind von der Planung nicht betroffen. Die Planung 

weist keine besondere Starkregengefährdung auf. Durch die 

Verschattung von Bodenflächen wird die Verdunstung re-

duziert. 

Luft und Klima Durch das Ausbleiben intensiver landwirtschaftlicher Nut-

zung kann es zu einer geringfügigen Verbesserung der Luft-

qualität im direkten Umfeld kommen (kein aufgewirbelter 

Staub, keine Düngung, keine Pestizide). Die dunklen Solar-

paneele heizen sich bei intensiver Sonneneinstrahlung auf, 

gleichzeitig spenden die Anlagen der unter ihnen wachsen-

den Vegetation Schatten, sodass die Verdunstung reduziert 

wird, eine gleichmäßige Verdunstung entsprechend über ei-

nen längeren Zeitraum als auf einer offenen Fläche gewähr-

leistet werden kann. 
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Wirkungsgefüge Die Schwere der Auswirkungen des Vorhabens auf das Wir-

kungsgefüge zwischen den Schutzgütern geht nach aktuel-

lem Kenntnisstand nicht über diejenige auf die einzelnen 

Schutzgüter hinaus. 

Landschaft Die landwirtschaftlich genutzte Offenlandfläche wird durch 

die Planung durch eine Photovoltaik-Freiflächenanlage er-

setzt. Innerhalb der verbindlichen Bauleitplanung wird eine 

randliche Eingrünung festgesetzt, sodass Fernwirkungen 

minimiert werden, es kommt jedoch zwangsläufig zu Ver-

änderungen des Landschaftsbildes. 

  

Schutzgebiete  

Das Plangebiet befindet sich außerhalb relevanter Schutzgebiete. Auswirkungen auf diese 

sind auszuschließen. 

 

Kultur- und Sachgüter 

Die Planung hat nach aktuellem Kenntnisstand keine relevanten Auswirkungen auf Kultur- 

und Sachgüter. 

 

Emissionsvermeidung, Umgang mit Abfällen und Abwasser 

Im Betrieb erzeugen Solaranlagen keine Abfälle oder Abwasser, anfallendes Oberflächen-

wasser wird vollflächig versickert. 

 

Erneuerbare Energien, sparsame Energienutzung 

Das Plangebiet soll zukünftig der Erzeugung von Strom aus Sonnenlicht dienen. 

 

Immissionsgrenzwerte 

Die Planung hat keine relevanten Auswirkungen auf Bereiche mit Rechtsverordnung zur 

Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegte Immissionsgrenzwerte. 

 

Schwere Unfälle 

Aufgrund der zukünftigen Nutzung als Freiflächensolaranlage und in Ermangelung von 

Störfallbetrieben im weiteren Umfeld bestehen keine, nach § 50 Satz 1 des Bundesimmis-

sionsschutzgesetzes, relevanten Gefährdungen durch Störfälle oder Havarien mit relevan-

ten Umweltauswirkungen. 

 

5.2.3 Maßnahmen 

Es sind gebietsintern sowie extern Maßnahmen auf der Bebauungsplanebene vorgesehen, 

die eine Verträglichkeit der Planung sicherstellen. Dazu gehört die Schaffung einer randli-

chen Eingrünung, die Extensivierung der Wiesenflächen unterhalb und zwischen den Mo-

dulreihen, artenschutzrechtliche Maßnahmen für die Feldlerche (Extensivierung einer 

Ackerfläche) und die Neuanlage einer artenreichen Grünlandfläche.  
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5.3 Zusätzliche Angaben 

 

5.3.1 Angewandte Verfahren und Wissenslücken 

Für die verbindliche Bauleitplanung erfolgten Bestandsaufnahmen der vorhandenen Vege-

tation im Juni 2021, ergänzt durch Kartierungen durch einen externen Gutachter im Juli 

2021 sowie im Mai 2022.   

 

Faunistische Untersuchungen erfolgten ebenfalls innerhalb der verbindlichen Bauleitpla-

nung über die Erstellung einer artenschutzrechtlichen Vorprüfung und wurden ergänzt 

durch faunistische Erfassungen der Tiergruppen Vögel und Reptilien (Untersuchungszeit-

raum April bis August 2022).  

 

Im Rahmen des Antrages auf vereinfachte raumordnerische Prüfung wurde eine Sichtbar-

keitsanalyse (s. Anlage) erstellt. 

 

5.3.2 Maßnahmen zur Überwachung 

Das gesetzliche Modell des § 4c BauGB ist ersichtlich auf Kooperation von Gemeinden 

und Fachbehörden angelegt. Es besteht eine Informationspflicht der Fachbehörden, aber 

auch z.B. von Umweltfachverbänden, Landschaftspflegevereinen, ehrenamtlichem Natur-

schutz etc. 

 

Gemäß § 4 (3) BauGB unterrichten die Behörden, nach Abschluss des Verfahrens zur 

Aufstellung des Bauleitplans, die Ortsgemeinde, sofern nach den ihnen vorliegenden Er-

kenntnissen die Durchführung des Bauleitplans erhebliche, insbesondere unvorhergese-

hene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. Hierbei handelt es sich um die Über-

wachung erheblicher, insbesondere unvorhergesehener Umweltauswirkungen. Darüber 

hinaus ist auch der Vollzug der festgesetzten bzw. der durch städtebauliche Verträge ge-

sicherten landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen zu überwachen.  

 

Auslöser von Überwachungsmaßnahmen sind Anhaltspunkte für das Vorliegen insbeson-

dere unvorhergesehener Umweltauswirkungen, z.B.: 

▪ die Überschreitung bestimmter Grenzwerte an Messstellen außerhalb des Plan-

gebiets; 

▪ Beschwerden von Betroffenen, z.B. bei Emissionen (Gerüche, Staub, Lärm etc.); 

▪ Defizite bei der Umsetzung von naturschutzrechtlichen Vermeidungs-, Verringe-

rungs- und Ausgleichsmaßnahmen. 

 

Die Überwachung in der Praxis erfolgt durch folgende Instrumente:  

▪ Begehung des Plangebiets zur Prüfung des Orts-/Landschaftsbildes, ggf. Korrek-

turen über die Grünordnung 

▪ baubegleitende Sicherungsmaßnahmen 

▪ Messungen bzw. gutachterliche Untersuchungen bei Lärm-/Emissionsproblema-

tik 

▪ bei Bedarf zusätzliche Untersuchungen (etwa Zustand der Fauna oder Gewäs-

sergüte) 
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5.4 Quellen 

Im Folgenden wird die Referenzliste der Quellen aufgeführt, die für die im Umweltbericht 

enthaltenen Beschreibungen und Bewertungen herangezogen wurden: 

 

- Landesentwicklungsprogramm IV Rheinland-Pfalz - (Stand: 4. Teilfortschreibung 

2023) 

- Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald 2017 (RROP) 

-  Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Wissen, geplante 2. Teilfortschrei-

bung 

-  Biotoptypenkartieranleitung für Rheinland-Pfalz, LökPlan GbR, 2020 

- Praxisleitfaden zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs in Rheinland-Pfalz, Minis-

terium für Klima, Umwelt, Energie und Mobilität, 2021 

- Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung RLP, https://geoda-

ten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/ 

- Planung vernetzter Biotopsysteme, Landesamt für Umwelt, https://map-final.rlp-

umwelt.de/Kartendienste/index.php?service=vbs 

- Kartenviewer Boden, Landesamt für Geologie und Bergbau, http://mapclient.lgb-

rlp.de//?app=lgb&view_id=9 

- Geoexplorer Wasser, Ministerium für die Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobi-

lität, https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/servlet/is/2025/ 

- Sturzflutkarte, Landesamt für Umwelt RLP, https://wasserportal.rlp-um-

welt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte 

- Hochwassergefahren- und risikokarte, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Ener-

gie und Mobilität, https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/serv-

let/is/200041/ 

- Klimadatentool, Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen RLP, https://www.kli-

mawandel.rlp.de/kwis/ 

- Heutige potenzielle natürliche Vegetation, Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz, 

https://map-final.rlp-umwelt.de/Kartendienste/index.php?service=hpnv 

- Denkmalliste Rheinland-Pfalz, Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz 

- Radwanderland, https://www.radwanderland.de/routenplaner 

- Tourenplaner Rheinland-Pfalz, https://www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de/de/ 

- Outdooractive, https://www.outdooractive.com/de/  

- Fotoaufnahmen und Bestandsaufnahmen des Planungsbüros Stadt-Land-plus 

GmbH, 2024 

- Artenschutzrechtliche Vorprüfung, Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 

in der Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg), Stadt-Land-plus GmbH, Oktober 2021 

- Ergebnisse der faunistischen Erfassungen „PV-Anlage“, Ortsgemeinde Katzwinkel, 

PlanÖ GmbH, August 2022  

- Ergebnisse der Grünlandkartierungen von Dipl.-Biologie Peter Weisenfeld, Mai 

2022 

- SolPEG Blendgutachten, Solarpark Katzwinkel, Analyse der potenziellen Blendwir-

kung einer geplanten PV-Anlage in der Nähe von Katzwinkel (Sieg) in Rheinland-

Pfalz, SolPEG GmbH Solar Power Expert Group, Oktober 2024 

- Sichtbarkeitsanalyse zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in der 

Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg), Stadt-Land-plus GmbH, Oktober 2021 

- Fotoaufnahmen und Bestandsaufnahmen, Stadt-Land-plus GmbH, Juni 2021 

- Entwurf des Bebauungsplans Freiflächen-Photovoltaikanlage Katzwinkel „Kal-

teich“, Fassung für die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB sowie 
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der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB, 

Stand: März 2025 

 

 

 

 

6.  Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Um die Entwicklung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage südöstlich des Siedlungskörpers 

von Katzwinkel (Sieg) zu ermöglichen, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforder-

lich. Hieraus ergibt sich außerdem die Notwendigkeit einer Anpassung des Flächennut-

zungsplans im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB. Die bisherigen Darstellungen der 

Flächen (landwirtschaftliche Flächen), sind dabei entsprechend anzupassen. 

 

Das beschriebene Projekt erfordert eine Abweichung vom Ziel Z 83 des Regionalen Raum-

ordnungsplans (Vorranggebiete der Landwirtschaft). Der Zielabweichungsbescheid der 

Oberen Landesplanungsbehörde/SGD Nord vom 16.05.2024 hat die Abweichung vom 

genannten Ziel antragsgemäß zugelassen und ist bestandskräftig. 

 

Mit den weiteren Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung ist das Projekt 

zu vereinbaren.  

 

Neben einer ökologischen Verbesserung der Flächenbewirtschaftung durch extensive Nut-

zung der Grünlandflächen unterhalb der PV-Module, trägt die geplante Anlage zukünftig 

mit ca. 7 MW Leistung zur Energiewende bei und damit zum Erreichen der ambitionierten 

Ausbauziele des Landes Rheinland-Pfalz sowie des Bundes. Eine landwirtschaftliche Nut-

zung ist weiterhin (ungeordnet) auf den Grünlandflächen möglich. Innerhalb der verbindli-

chen Bauleitplanung werden explizite Festsetzungen zur Bewirtschaftung der Fläche und 

zur Umsetzung einer ökologisch verträglichen Planung mit Hilfe geeigneter, extern umzu-

setzender Maßnahmen konkretisiert. 
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Einleitung 
Die 2. Änderung des Flächennutzungsplans dient der ortsbezogenen Teilfortschreibung im 

Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplans „Freiflächen-

Photovoltaikanlage Katzwinkel Kalteich“. Es wird dazu eine Sonderbaufläche für die Er-

richtung einer Photovoltaikanlage mit ca. 6,94 ha Größe dargestellt. Ziel ist es, durch die 

Erzeugung von Solarstrom einen Beitrag zur Energiewende auf eine wirtschaftlich und 

ökologisch sinnvolle Art zu leisten. 

 

Gebietsabgrenzung 
Das Plangebiet liegt südöstlich des Siedlungskörpers Katzwinkel in unmittelbarer Nähe des 

Hofes Kalteich. Nördlich grenzt die Fläche an die K 106, östlich an die Hofanlage, südlich 

an Waldflächen und westlich an landwirtschaftlich genutzte Offenlandbereiche. Das Plan-

gebiet umfasst rund 6,94 ha, die überwiegend als Grünland und teilweise als Acker ge-

nutzt werden. Die Anbindung erfolgt über die K 106 und die vorhandene Erschließungs-

straße. 

 

 

 
Abb. 1: Lageübersicht des Plangebietes (roter Umkreis) auf der TK, ohne Maßstab 
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Verfahrensverlauf 
Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Verfahrensschritte der 2. Änderung des Flä-

chennutzungsplans auf: 

 

1. 13.12.2023 Aufstellungsbeschluss gem. §2 (1) BauGB durch den Verbandsge-

meinderat 

2. 28.03.2024 Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss gem. §2 (1) BauGB  

Mitteilungsblatt der VG, Nr. 13 

3. 28.03.2024 Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. §3 (1) BauGB,  

Mitteilungsblatt der VG Nr. 13,  

Frist: 28.03.2024 – 29.04.2024 

4. 27.03.2024 Unterrichtung – Beteiligung der Behörden (§4 (1) BauGB),  

Frist: 27.03.2023 – 29.04.2024 

5. 26.03.2025 Beschlussfassung der Abwägung über die eingegangenen Stellung-

nahmen gem. §3 (1) und §4 (1) durch den Ortsgemeinderat 

6. 26.03.2025 Billigungsbeschluss und Beschluss über die Durchführung der Ver-

fahren gem. §3 (2) und §4 (2) BauGB durch den Ortsgemeinderat 

7. 01.05.2025 Bekanntmachung der Veröffentlichung gem. §3 (2) BauGB,  

Mitteilungsblatt der VG Nr. 18 

Frist: 09.05.2025 – 10.06.2025 

8. 07.05.2025 Beteiligung der Behörden und sonstigen TöB (§4 (2) BauGB) und 

Benachrichtigung über die Veröffentlichung (§3 (2) BauGB), 

Frist: 09.05.2025 – 10.06.2025 

9. 01.10.2025 Information der SGD Nord zur finalen Bestandskraft des Zielabwei-

chungsbescheides liegt vor  

 

17.06.2022: Ergebnis der vereinfachten raumordnerischen Prü-

fung mit Hinweis auf durchzuführendes Zielabweichungsverfahren 

16.05.2024: Zielabweichung wird antragsgemäß zugelassen  

11.06.2024: Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald legt 

Widerspruch gegen Zielabweichungsbescheid ein 

19.09.2025: Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald zieht 

Widerspruch zurück  

10.  Beschlussfassung: Abwägung über die eingegangenen Stellung-

nahmen gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

11.  

 

Feststellungsbeschluss durch den Verbandsgemeinderat  

 

Alternativen 
Die Fläche „Kalteich“ wurde nach Alternativenprüfung als am besten geeigneter Standort 

bewertet. Es fand am 13.08.2020 eine Untersuchung/Begehung von insgesamt vier mög-

lichen Projektflächen durch die Kreisverwaltung, Verbandsgemeinde- und Ortsgemeinde-

verwaltung statt. Konversionsflächen oder linienhafte Trassenflächen stehen nicht zur 

Verfügung.  
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Berücksichtigung der Umweltbelange 
Die Umweltbelange wurden im Rahmen der Begründung mit Umweltbericht ermittelt und 

bewertet: 

 

- Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt: Überplanung landwirtschaftlicher Flächen; Erfassun-

gen zu Flora und Fauna sowie Entwicklung eines Maßnahmenkonzeptes sind auf Ebene 

der verbindlichen Bauleitplanung erfolgt 

- Landschaftsbild: Sichtbarkeitsanalyse; keine besondere Bedeutung zu Erholungszwecken 

- Boden, Wasser: Verlust von Flächen, die ausschließlich landwirtschaftlicher Nutzung 

dienen; sehr geringe Versiegelung; geringe Starkregengefährdung 

- Klima, Luft: Beitrag zur CO2-Einsparung; mikroklimatische Veränderungen  

- Wechselwirkungen: keine erheblichen kumulativen Effekte festgestellt 

 

Abwägungsvorgang 
Im Rahmen der vereinfachten raumordnerischen Prüfung (§16 ROG i.V.m. § 18 LPlG), der 

frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (§3 (1), §4 (1) BauGB) sowie der 

förmlichen Beteiligung (§3 (2), §4 (2) BauGB) gingen zahlreiche Stellungnahmen ein. Die 

wichtigsten Anregungen, Forderungen und die entsprechenden Beschlüsse werden nach-

folgend zusammengefasst: 

 

Kreisverwaltung Altenkirchen: 

- Notwendigkeit Zielabweichungsverfahren zur Inanspruchnahme von Vorranggebieten der 

Landwirtschaft  

Beschluss: Übernahme in Unterlagen des Flächennutzungsplans (Zielabweichungsbe-

scheid positiv beschieden)  

- Kritik an Überplanung Ackerfläche 

Beschluss: aufgrund Zustimmung von Bewirtschaftenden und Eigentümern bleibt Fläche 

Teil der Planung  

 

Landwirtschaftskammer: Kritik an Planung und Flächenauswahl 

Beschluss: Argumentation Zielabweichungsbescheid wird gefolgt 

 

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz: Bergwerksfelder im Plangebiet 

Beschluss: nachrichtliche Übernahme  

 

Naturschutzinitiative e.V.: Kritik an Flächenauswahl 

Beschluss: Kenntnisnahme  

 

Verbandsgemeinde Kirchen/Sieg: Ermittlung von Blendwirkungen auf Flugplatz Wingen-

dorf  

Beschluss: Kenntnisnahme; betrifft genauere Planungsschritte 

 

Öffentlichkeit (mehrere Bürger:innen): Kritik an fehlendem Nutzen; Flächenauswahl; Zu-

schnitt des Gebietes; Wertverlust von Immobilien; Blendwirkung; Kameras 

Beschluss: Kenntnisnahme  
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Weitere Stellungnahmen betreffen direkt die verbindliche Bauleitplanung und werden da-

her innerhalb des Bebauungsplanverfahrens weiter berücksichtigt. Die Planung wird inner-

halb der verbindlichen Bauleitplanung präzisiert.  
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